
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1981/1/20 5Ob701/80,
3Ob503/89, 3Ob259/05t

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.01.1981

Norm

ABGB §872

ZPO §235 C

Rechtssatz

Die Umstellung der Anspruchsgrundlage ist eine Klageänderung (Vertragsanpassung nach § 872 ABGB statt

Schadenersatz wegen Irreführung).

Entscheidungstexte

5 Ob 701/80

Entscheidungstext OGH 20.01.1981 5 Ob 701/80

3 Ob 503/89

Entscheidungstext OGH 26.04.1989 3 Ob 503/89

Vgl; Beisatz: Vertragsanpassung ist gegenüber Vertragsaufhebung ein aliud und nicht bloß ein minus. (T1)

3 Ob 259/05t

Entscheidungstext OGH 25.01.2006 3 Ob 259/05t

nur: Die Umstellung der Anspruchsgrundlage ist eine Klageänderung. (T2); Beisatz: Hier: Die klagende Partei hat

die Anspruchsgrundlage für die geltend gemachte Schadenersatzforderung geändert, indem sie diese nicht auf

eine Verletzung der Hauptleistungspflicht (mangelhafte Lieferung, unrichtige Bestellung), sondern auf eine

Verletzung vorvertraglicher Schutz- und Sorgfaltspflichten (Warnpflichtverletzung) gestützt hat. (T3)
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